Satzung des Vereins „Inselfort Langlütjen II“ 

§ 1

Name, Sitz

1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Inselfort Langlütjen II“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name „Förderverein Inselfort Langlütjen II e. V.“.

2) Der Verein hat seinen Sitz in Nordenham.

3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S. des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Aufgabe des Vereins ist die Wahrung des Denkmal- und Naturschutzes und des Heimatgedankens auf der Insel Langlütjen II.
Im einzelnen:

· die Sanierung der Insel samt ihrer Befestigung und der Aufbau einer Infrastruktur

· der Erhalt der Flora und Fauna 

· der Erhalt der geschichtlichen Denkmäler unter besonderer Berücksichtigung des antifaschistischen Gedankens 

· die Möglichkeit der Besichtigung für geschichtlich, heimatkundlich oder naturkundlich Interessierte

· die Information der Öffentlichkeit über die Geschichte der Insel Langlütjen II

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Förderverein Maritimer Denkmalschutz e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
(4) Der Verein stimmt seine Arbeit mit dem Eigentümer der Insel ab und bindet diesen in die betreffenden Entscheidungsprozesse frühzeitig ein.
§ 3

Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Mit dem Ausfüllen des Aufnahmeantrags anerkennt das zukünftige Mitglied die Satzung.

(2) Mitglied werden können juristische Personen. Sie genießen die gleichen Rechte wie natürliche Personen.
(3) Über die Mitgliedschaft entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Er bestätigt die Mitgliedschaft schriftlich. 
(4) 
(5) 
3) 
4) 
§ 4

Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist mit Zugang der Erklärung wirksam.

(3) Wenn ein Mitglied in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Der Beschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden.

(4) Wenn ein Mitglied mit der Zahlung eines Beitrages oder der Erstattung von Kosten gegenüber dem Verein – trotz zweimaliger Mahnung – über einen Zeitraum von 3 Monaten nach der letzten Mahnung in Verzug bleibt, erfolgt die Streichung von der Mitgliederliste durch Beschluss des Vorstandes. 
§ 5

Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben. Der Beitragssatz wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 6

Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 1. stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Bei Satzungsänderungen sind diese schlagwortartig in der Tagesordnung aufzuführen. Die Mitgliederversammlung  hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes und des Prüfungsberichtes der Kassenprüfer sowie die Erteilung der Entlastung des Vorstandes

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge / Beitragsordnung

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes sowie der Kassenprüfer

d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins

(2) Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Anträge auf Satzungsänderung müssen von mindestens 3 Mitgliedern unterschrieben sein.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn ein Zehntel seiner Mitglieder,  dies schriftlich beantragen.

4) Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer, die einmal jährlich die gesamte Kassen- und Buchführung des vorangegangenen Geschäftsjahres überprüfen. Darüber haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 7

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Versammlungsleitung übernimmt der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 1. stellvertretende Vorsitzende, ist auch dieser verhindert, ist ein Versammlungsleiter aus der Mitgliederversammlung zu wählen. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme, die nicht übertragen werden kann.

(4) Abstimmungen erfolgen durch Handaufheben. Es ist schriftlich abzustimmen, sofern dies von einem Drittel der erschienen Mitglieder verlangt wird.

(5)  Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen.
Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 aller Mitglieder erforderlich.

(6) Bei Wahlen gilt als gewählt, wer die Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei gleicher Stimmenzahl in der Stichwahl entscheidet das vom Versammlungsleiter oder – sofern bestellt – vom Wahlleiter zu ziehende Los.

(7) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist.

§ 8

Vorstand
(1) Der Vorstand nach § 26 BGB besteht aus drei Mitgliedern: dem Vorsitzenden, dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassenwart und Schriftführer. Der Vorsitzende und der 1. stellvertretende Vorsitzende sind jeweils alleinvetretungsberechtigt
(2) Er wird für die Dauer von 1 Jahr gewählt, eine Wiederwahl ist zulässig.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen.

(3) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln mit einfacher Mehrheit zu wählen.

(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.


 § 9

Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins unter Berücksichtigung der satzungsgemäßen Aufgabenstellung, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben, die er, sofern sie wirtschaftliche und inhaltliche Aufgaben betreffen, an  von ihm durch Beschluss zu bildende Ausschüsse oder Dritte – auch gegen ein übliches Honorar -  übertragen kann:

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung.

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.

c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, der Arbeitsziele, Buchführung, Erstellung eines Jahresberichts.

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

§ 10

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen werden.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind.

(2) Ein Beschluss gilt als gefasst, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder zustimmen.

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

(4) Über die Beschlüsse des Vorstandes sind die Mitglieder einmal im Kalenderjahr zu unterrichten. Bei wichtigen Beschlüssen kann von den Mitgliedern eine schriftliche Information angefordert werden, wenn dies von mehr als drei ordentlichen Mitgliedern des Vereins beantragt wird.

§ 11

Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung ist am 4.11.2005 errichtet worden. Sie tritt an diesem Tage in Kraft.

Bremerhaven, den 4.11.2005

_________________________
______________________

1. Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender

Gründungsmitglieder auf der folgenden Seite
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